
SO

0,85

WH=max.

9,50m

a=max.

105m

316.25

316.25

SO

0,85

WH=max.

8,00m

a=max.

105m

1

5

0

E

 

/

 

K

E

 

/

 

K

E

 

/

 

K

B

E

H

8

B

E

H

1

7

0

1

6

4

1

6

3

1

5

1

6

2

5

3

1

1

1

4

3

1

3

6

1

3

5

1

2

9

1

0

8

1

1

4

1

2

1

1

2

2

1

2

1

2

8

1

0

7

9

8

9

7

8

9

8

8

8

3

6

3

7

0

6

9

7

8

7

9

8

2

5

2

2

8

2

7

1

E

 

/

 

K

"A"

"B"

T

r

a

f

o

S

t

e

l

l

p

l

ä

t

z

e

 

 

 

 

B

e

t

r

i

e

b

s

p

e

r

s

o

n

a

l

QR

QR

AC

TI

CB

CB

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

TI

3

.

0

0

3

.

0

0

2

5

.

0

0

3

.

0

0

3

.

0

0

Stadt Zirndorf

Landkreis Fürth

F:\ROSSTAL\Zirndorf\ZIR15162_BP Einkaufen Rewe Albert Einsteinstrasse\Bebauungsplan\Satzungsfassung\ZIR15162_BP_Rewe_Albert-Einstein-Str_Satzungsfassung_1_Planblatt_151216.dwg

INGENIEURBÜRO

CHRISTOFORI UND PARTNER

Vermessung Planung Bauleitung

Stuttgarter Straße 37, 90574 Roßtal

Tel. 09127 - 95 96 0  Fax 09127 - 95 96 95

info@christofori.de

Aufgestellt:  14.09.2015,

zuletzt geändert am

16.12.2015

Dipl. Ing Jörg Bierwagen

Architekt und Stadtplaner

Lageplan M 1:25000

Bebauungsplan

"REWE -

Albert-Einstein-Straße"

M 1:1000

Festsetzungen durch Planzeichen:

(Nummerierung und Angaben gem. Planzeichenverordnung - PlanZV)

3.  Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

2.  Maß der baulichen Nutzung

15.  Sonstige Planzeichen

4085

318

1.  Art der baulichen Nutzung

Hinweise

0.85

SO

Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0.8

Baugrenze

zu pflanzender Baum ohne Ortsbestimmung

mit Baumartfestsetzung

Grenze des räumlichen

Geltungsbereiches  des

Bebauungsplanes

Grenzverlauf

Höhenlinie

Flurnummer

a
abweichende Bauweise

100.0m = max. 100m Gesamtlänge

Vorschlag Grundstücksteilung

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für die Maßnahmen

 zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

private Grünfläche

9. Grünflächen

Umgrenzung der Flächen für

Nutzungsbeschränkungen oder für

Vorkehrungen zum Schutz gegen

schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne

des Bundesimmissionsschutzgesetzes

Stellplätze

nachrichtliche Darstellung

best. Bebauung

Bebauungsvorschlag

20.00

Bemaßung in Meter

(mit Angaben in Meter

über Normalnull)

C  Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern

C  Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

C  Bayerische Landesamt für Umwelt

(Darstellung der Flurkarte als Eigentumnachweis nicht geeignet)

Koordinatenbezug: GK-System

Höhenbezug: ü.N.N. (Status 100)

Sonstige Sondergebiete i.S.d. § 11 BauNVO

Zweckbestimmung: Einkaufen

WH

max. Wandhöhe z.B. 9,50m

Für die Grünordnung:

LandschaftsArchitekt  BDLA

Dipl.-Ing. (FH) Roland Ellinger

Fax 09103 / 79 65 39

Tel. 09103 / 79 65 40

r.ellinger@gruenplanung-ellinger.de

 90556 Cadolzburg

Bubenfeldstraße 4

0.85

SO

Art der Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)

Nutzungsschablone

max. zulässige

Traufhöhe in Meter

z.B. 9.50m

z.B. Sondergebiet

z.B. 0.85

WH = max.

9.50m

a = max.

105 m

Bauweise: a = abweichende Bauweise, z.B. bis

max. 105,00 m Gebäudelänge

Die

S T A D T   Z I R N D O R F

erlässt aufgrund der §§ 1, 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748)

i. V. m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) sowie

Art. 81 Abs. 1 und 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert am

24.07.2015 (GVBl. S. 296) und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i. d. F. vom 22.08.1998

(GVBl. S. 796), zuletzt geändert am 12.05.2015 (GVBl. S. 82)

Bebauungsplan

"REWE - Albert-Einstein-Straße"

als

S A T Z U N G

- Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB -

§ 1 - Geltungsbereich

Für den im Lageplan dargestellten Geltungsbereich gilt der ausgearbeitete Plan, der zusammen mit den nachstehenden

Vorschriften den Bebauungsplan bildet. Der Geltungsbereich umfasst die Fl.-Nrn. 715/94, 733/3, 733/4, 733/6, 733/9,

733/10 und 734 sowie Teilflächen der Fl.-Nrn. 715, 715/3, 715/5, 715/10, 715/61, 715/90 und 716/9 der Gemarkung

Zirndorf.

§ 2 - Art und Maß der baulichen Nutzung

1. Der Geltungsbereich wird als Sondergebiet (SO) gem. § 11 BauNVO festgesetzt.

2. Im Sondergebiet ist die Errichtung eines Lebensmittel-Supermarkts inkl. Backshop mit max. 3.000 m²

Verkaufsfläche (VK) Netto einschließlich der abtrennbaren Flächen für einen Backshop mit Verzehrbereich zulässig.

3. Soweit sich aus der Festsetzung der überbaubaren Flächen nicht geringere Werte ergeben, bestimmt sich das Maß

der zulässigen baulichen Nutzung aus den in der Planzeichnung eingetragenen Grundflächenzahl in Verbindung mit

der jeweiligen max. zulässigen Wandhöhe, sowie aus den nachfolgenden Vorschriften über die zulässigen

Gebäude- und Anlagenhöhen.

4. Maßgebend für die zulässigen Gebäudehöhen sind die Festsetzungen im Planblatt. Die Höhe der baulichen

Anlagen in den Sondergebieten wird gem. § 18 BauNVO über die maximal zulässige Wandhöhe bestimmt. Als

Bezugsgröße für die Wandhöhen werden hierzu die im Planblatt eingetragenen Höhenpunkte festgelegt.

Hinweis: Wandhöhen werden analog Art. 6 Bayerische Bauordnung von der Oberkante des natürlichen Geländes

bis zum Schnittpunkt der Dachhaut mit der Außenwand bzw. Oberkante der Attika bei Flachdachgebäuden

gemessen, Firsthöhen von der Oberkante des natürlichen Geländes bis zum höchsten Punkt der Dacheindeckung.

5. Einzelne Bau- bzw. Gebäudeteile (Lichtbänder, haustechnische Anlagen etc.) dürfen, soweit nicht andere

Regelungen oder Vorschriften entgegenstehen, ausnahmsweise die festgesetzte maximale Wandhöhe um bis zu

2,0 m überschreiten. Alle haustechnischen Anlagen sind mind. um das Maß Ihrer Höhe über der max. zulässigen

Wandhöhe von der Fassade zurückzusetzen.

§ 3 - Bauweise

1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt eine von § 22 Abs. 1 BauNVO abweichende Bauweise. Zulässig sind

gem. § 22 Abs. 4 BauNVO auch Gebäude, deren Länge 50 m überschreiten dürfen. Die Gesamtlänge der als

zusammenhängendem Baukörper errichteten baulichen Anlagen darf max. 105,00 m nicht überschreiten.

2. Abstandsflächen

Die Geltung der Abstandsflächenregelungen der BayBO wird angeordnet. Die Tiefe der Abstandflächen im

Sondergebiet beträgt analog zu Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO für Gewerbegebiete 0,25H, mindestens 3,00m.

§ 4 - Überbaubare Grundstücksflächen

1. Die überbaubare Grundstücksfläche wird gem. § 23 Abs. 3 BauNVO über Baugrenzen bestimmt.

2. Die Errichtung von Unterstellanlagen für Einkaufswagen sowie Fahrradunterstellmöglichkeiten im sonst.

Sondergebiet ist auch außerhalb des Baufensters bis zu einer Größe von jeweils 30m² pro baulicher Anlage

zulässig. Die Errichtung von Stellplätzen sowie deren Um- und Zufahrten ist grundsätzlich auch außerhalb des

Baufensters zulässig. Weiterhin ist die Errichtung einer Umspannstation für Elektrizität bis zur verfahrensfreien

Größe gem. BayBO auch außerhalb des Baufensters zulässig.

§ 5 - Stellplätze

1. Die Stellplätze sind entsprechend der Verordnung über den Bau und den Betrieb von Garagen sowie über die Zahl

der notwendigen Stellplätze (Garagen- und Stellplatzverordnung GaStellV) zu errichten, mindestens jedoch 150

Stellplätze.

§ 6 - Gestaltung

1. Für Haupt-, Neben- und Zwischenbaukörper besteht gegenseitige Anpassungspflicht hinsichtlich Dachform,

Dachdeckung, Putz-, Farb- und Materialwahl.

§ 7 - Dächer

1. Im Geltungsbereich sind Flachdächer sowie flach geneigte Dächer mit max. 10° Dachneigung zulässig.

2. Die Dachflächen  von bauliche Anlagen im Bereich "B" der zeichnerischen Darstellung zum Bebauungsplan sind zu

mind. 75 % mit Anlagen für die Nutzung der Sonnenenergie herzustellen. Es sind sowohl Solarthermie- als auch

Photovoltaikanlagen zulässig.  Bei Gebäuden mit Flachdach oder flach geneigten Dächer bis zu einer Dachneigung

von max. 10° sind aufgeständerten Module zulässig. Die Höhe der aufgeständerten Module wird auf max. 1,50m

begrenzt.

Hinweis: Bei Flachdächern und flach geneigten Dächern bis max. 10° Dachneigung wird die max. zulässige Höhe

von 1,50 m lotrecht zwischen Oberkante Dachhaut und Oberkante Gesamtkonstruktion des aufgeständerten Moduls

gemessen.

§ 8 - Schallschutz

Den folgenden Festsetzungen des § 8 der Satzung liegen die schallimmissionstechnischen Untersuchungen der

"Ingenieurbüro für Bauphysik Wolfgang Sorge GmbH & Co. KG", Nürnberg, Bericht 12689.1 vom 29. September

2015 zugrunde.

1. Die Ladenöffnungszeiten sind auf 6 bis 20 Uhr begrenzt.

2. Eine Nutzung des Pkw-Parkplatzes im Beurteilungszeitraum nachts (22 bis 6 Uhr) ist nur für die An- oder Abfahrt zu

bzw. von den in der Planzeichnung gekennzeichneten Mitarbeiter-Stellplätzen für das Betriebspersonal zulässig. Im

Übrigen ist eine Nutzung des Pkw-Parkplatzes im Beurteilungszeitraum nachts (22 bis 6 Uhr) nicht zulässig.

3. Eine Anlieferung von Waren im Beurteilungszeitraum nachts (22 bis 6 Uhr) ist nicht zulässig.

4. Im Bereich der Getränke-Anlieferung an der südlichen Grundstücksgrenze ist eine Lärmschutzwand zu errichten.

Die Lärmschutzwand ist östlich des Marktgebäude bis zur östlichen Grundstücksgrenze mit einer Länge von l  = 

16,5 m sowie einer Höhe (bezogen auf +/- 0.00) von h  =  4,0 m zu errichten. 

5. Der Bereich der nordwestlichen Warenanlieferung ist mit einer seitlichen geschlossenen Überdachung  zu versehen.

Die Überdachung ist im Bereich der Lkw-Anlieferung mit einer Länge von l  =  ca. 20 m sowie einer

schallabsorbierenden Deckenunterseite auszuführen.

6. Entlang der nordwestlichen Grundstücksgrenze (zu den Fl. Nr. 715/3 und 716/9)  ist für das anschließende geplante

allgemeine Wohngebiet eine Lärmschutzwand mit einer Höhe h = 5,00 m über dem neu angelegten Gelände zu

errichten. Die Lärmschutzwand ist am südwestlichen Ende an die seitlich geschlossene Überdachung der

LKW-Anlieferung schalldicht anzuschließen.

7. Technische Anlagen sind so auszulegen und zu betreiben, dass die von ihnen verursachten Geräuschimmissionen

an den jeweils nächstgelegenen schutzbedürftigen Räumen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (Fassung von

1990) um mindestens 10 dB unterschreiten. Ton- oder impulshaltige Geräusche sowie pegelbestimmende

tieffrequente Geräuschanteile haustechnischer Anlagen sind nach dem Stand der Technik zu vermeiden. Der

Nachweis über die Einhaltung der zulässigen Immissionsreichtwerte für technische Anlagen ist im Zuge des

Baugenehmigungsverfahrens vorzulegen.

§ 9 - Grünordnung

1. Gestaltung und Bepflanzung der Freiflächen:

Die Gestaltung und Bepflanzung der Freiflächen sind entsprechend den Festsetzungen zur Grünordnung

vorzunehmen und in dieser Weise zu erhalten, artentsprechend zu pflegen, zu unterhalten sowie bei Abgang von

Pflanzen entsprechende Arten nachzupflanzen.

Pro Baum ist ein Wurzelraum von 12 m² von Versiegelung und Verdichtung freizuhalten.

Flächenbefestigungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken, nicht befestigte Flächen sind als

Vegetationsflächen gärtnerisch anzulegen.

2. Pflanzgebote für Bäume

Die mit Planzeichen festgesetzten Baumpflanzungen sind zwingend einzuhalten. Bei eventuellem Ausfall ist

entsprechend der Festsetzungen nachzupflanzen.

§ 11 - Ver- und Entsorgung

1. Ver- und Entsorgungsleitungen (auch Telekommunikationsleitungen) sind unterirdisch zu verlegen. Die

Leitungstrassen der unterschiedlichen Sparten sind nach Möglichkeit zu koordinieren.

Hinweis: Bei Bedarf  ist im Rahmen der Erschließungsplanung ein Standort für  eine Umspannstation mit den

zuständigen Versorgern abzustimmen und festzulegen. Die gesetzlichen Normen, Regeln und Vorschriften sind

einzuhalten. Ggf. erforderlich Genehmigungsverfahren sind gesondert durch den Vorhabensträger durchzuführen.

2. Bei der Planung und Durchführung von Leitungsverlegungen für unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen sind die

Mindestabstände und Vorschriften gem. DVGW-Regelwerk zu den festgesetzten, vorhandenen und neuen

Baumstandorten einzuhalten.

§ 12 - Bestandteile des Bebauungsplans

Bestandteile des Bebauungsplans sind das Planblatt (zeichnerische Festsetzungen) mit Satzung sowie die Begründung

in der Fassung vom .......... .

Bestandteile der Begründung sind:

- der Umweltbericht, erstellt durch Grünplanung Roland Ellinger, Landschaftsarchitekt, Cadolzburg, vom

14.09.2015

- der Bestands- und Eingriffsplan sowie der Ausgleichsflächenmaßnahmenplan, jeweils erstellt durch

Grünplanung Roland Ellinger, Cadolzburg, vom 14.09.2015

- Immissionsschutzgutachten, Bericht Nr. 12689.1a vom 08.10.2015, erstellt durch das Ingenieurbüro für 

Bauphysik Sorge, Nürnberg

Hinweis: Die in den textlichen Festsetzungen sowie in der Begründung zum Bebauungsplan benannten Normen,

Gesetze und Richtlinien können bei der Stadt Zirndorf, Fürther  Straße 4, 90513 Zirndorf, eingesehen und bei Bedarf

erläutert werden.

§ 13 - Rechtskraft

Dieser Bebauungsplan i. S. d. § 30 BauGB wird gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dem Tag der Bekanntmachung

rechtsverbindlich.

Zirndorf,

STADT ZIRNDORF

Thomas Zwingel

Erster Bürgermeister

Bebauungsplan

"Rewe - Albert-Einstein-Straße"

P L A N V E R F A H R E N

(beschleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB)

Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Sitzung des Stadtrates am 26.09.2012 gefasst. Da es sich um einen

Bebauungsplan für Maßnahmen der Innenentwicklung handelt und die Voraussetzungen gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1

BauGB erfüllt sind, kann das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB angewandt werden.

Die Durchführung des Bebauungsplanverfahrens im beschleunigten Verfahren wurde im Lokalanzeiger der Stadt

Zirndorf am 27.03.2015 ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung erfolgte der Hinweis, dass das

beschleunigte Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung stattfindet. Gleichzeitig wurde auch die

Öffentlichkeit informiert, dass sie sich im Rathaus Zirndorf, Vorraum der Bauverwaltung, Fürther Str. 4 in 90513

Zirndorf über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten

kann. Der Öffentlichkeit wurde Gelegenheit zur Äußerung im Zeitraum vom 30.03.2015 bis 17.04.2015 gegeben.

Zirndorf, den ................... STADT ZIRNDORF

Thomas Zwingel

Erster Bürgermeister

Die öffentliche Auslegung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB fand im

Zeitraum vom 19.10.2015 bis 20.11.2015 statt. Die amtliche Bekanntmachung hierzu erfolgte im Zirndorfer

Lokalanzeiger am 09.10.2015. In der Bekanntmachung erfolgte der Hinweis, dass das beschleunigte Verfahren

ohne Durchführung einer Umweltprüfung stattfindet. Die Behörden wurden beteiligt und um Stellungnahme in

diesem Zeitraum gebeten.

Zirndorf, den ............ STADT ZIRNDORF

Thomas Zwingel

Erster Bürgermeister

Die Stadt Zirndorf hat mit Beschluss des Stadtrats vom 16.12.2015 den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1

BauGB als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird gem. § 10 Abs. 3 Sätze 1 und 3 BauGB am

15.01.2016 ortsüblich bekannt gemacht und mit seinen Anlagen gem. § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB ab dem

15.01.2016 zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Der Bebauungsplan ist damit nach § 10 Abs. 3 Sätze 4 und 5

BauGB rechtsverbindlich.

Zirndorf, den ............. STADT ZIRNDORF

Thomas Zwingel

Erster Bürgermeister

§ 10 - Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die Durchführung des Verfahrens erfolgt gem. § 13a BauGB. Danach gelten gem. §13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe

die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB

vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.

Für den Eingriff in die Gehölzstrukturen erfolgt unabhängig von der zuvor genannten Grundlage ein Ausgleich gem.

der Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach dem „Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ (vgl.

Begründung zur Grünordnung).

Der ermittelte naturschutzrechtliche Ausgleich erfolgt durch Abbuchung auf der Ausgleichsfläche "Lohwald" (Fl.Nr.

1116, Gkg. Fernabrünst)  aus dem Ökokonto der Stadt Zirndorf.

Das Entwicklungziel lautet:

a) Umbau und Entwicklung eines Kiefern-Altersklassenforstes in einen lichten Kiefern-Eichen-Birken-Wald.

b) Lebensraumoptimierung des vorhandenen Komplexes mit saurem Heidebestand und Pfeifengras- sowie

Seggenrasen.

Die Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens in der Vegetationsperiode nach Baufertigstellung  herzustellen.

Die Entwicklungsdauer beträgt 15 Jahre.

Die Meldung der Ausgleichsfläche beim Ökoflächenkataster des LfU ist unmittelbar nach Satzungsbeschluss des

Bebauungsplan zu veranlassen.

316.25

Bezugshöhe über NN für max. zulässige

Wandhöhe

Abgrenzung unterschiedlicher

Nutzung, z. B. von

Baugebieten, oder

Abgrenzung des Maßes der

Nutzung innerhalb eines

Baugebiets

unterirdisch

8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

oberirdisch

E
/
K

E
/
K

B
E

H

B
E

H

Eltern/Kind Stellplätze

nachrichtliche Darstellung

Behindertenstellplätze

nachrichtliche Darstellung

"A"

Bezeichnung Teilbereich des Baufensters

hinsichtlich textlicher Festsetzung, z.B. "A"

Elektrizität

Zweckbestimmung:

7.  Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung

sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen die dem

Klimawandel entgegenwirken

Baumartenfestsetzungen

AC 1  Acer campestre „Elsrijk“ (Feldahorn) - H. 4xv. mDb. StU 18/20

AP 10  Acer platanoides “Emerald Queen” (Spitzahorn) - H. 4xv. mDb StU 18/20

CB 2  Carpinus betulus „Fastigiata“ (Säulen-Hainbuche) - Sol. 4xv. mDB. 350/400

QR 2  Quercus robur (Stieleiche) - H. 4xv. mDb. StU 18/20

TI 2  Tilia cordata „Greenspire“ (Winterlinde) H. 4xv. mDb. StU 18/20

3. Pflanzgebote für Sträucher

Die Pflanzflächen zwischen den Pkw-Stellplätzen sowie zur Albert-Einstein-Straße sind wegen der Sichtverhältnisse

innerhalb der Verkehrsanlage wegen des freien Blicks auf das Einkaufszentrum und den verkehrstechnischen

Sichtfeldern mit einer Wuchshöhe von max. 1 m auszuführen oder durch Pflegemaßnahmen auf dieser Höchsthöhe zu

halten.

Entlang der süd- und nordwestlichen Grundstücksgrenze ist eine zweireihige freiwachsende Hecke aus vorwiegend

standortheimischen Sträuchern auszuführen.

Die bestehende freiwachsende Hecke südliche der Paul-Metz-Straße  ist zu ergänzen.

Die Pflanzungen sind so zu pflegen, dass sich die Gehölze artgerecht entwickeln können.

Der Wurzelbereich der Pflanzungen darf nicht überbaut werden.

Die erste Baum- und Strauchreihe mit einer Endwuchshöhe von über 2 m ist mit einem Mindestabstand von 2 m zu den

angrenzenden Grundstücksflächen zu pflanzen. Davon ausgenommen sind hochstämmige Bäume zur Gestaltung des

öffentlichen Straßenraums

4. Zeitliche Frist

Die Pflanzungen müssen spätestens bis zum 15. April des Jahres abgeschlossen sein, das dem Jahr folgt, in dem die

genehmigten Außenbaumaßnahmen beendet sind.

5. Pflanzverbote

Im Sinne einer harmonischen und naturraumtypischen Gesamtwirkung sind Koniferen verboten.

6. Pflanzempfehlungen

a) für Stellplatzumgriff: niedrige und halbhohe Stauden und Gehölze; fremdländische Arten sind wegen des geringen

einheimischen Arteninventars mit dieser Wuchshöhe in diesem Bereich zulässig.

b) für Pflanzfläche südlich des REWE-Marktes: Laubgehölzen wie z.B.

Cornus mas - Kornelkirsche Prunus avium - Vogelkirsche

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Prunus susp. Domestica - Zwetschge

Cornus avellana - Gew. Haselnuß Prunus spinosa - Schlehdorn

Crataegus monogyna - Weißdorn Pyrus pyraster - Wildbirne

Cydonia oblonga - Quitte Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Euonymus europaea - Gew. Spindelstrauch Rosa canina - Hundsrose

Frangula alnus - Faulbaum Sambucus nigra - Holunder

Ligustrum vulgare - Liguster Sorbus aucuparia - Vogelbeere

Lonicera xylosteum - Gew. Heckenkirsche Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Malus sylvestris - Holzapfel Viburnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball

7. Sicherung des Oberbodens:

Der anstehende Oberboden ist getrennt vom Rohboden abzutragen und abseits vom Baubetrieb in gesonderten Mieten

bis zu einer Höhe von 1,5 m zu zur Wiederverwendung zwischenzulagern und zum Schutz vor Verunkrautung und

Erosion durch  eine Grünansaat zu schützen (Einjährige Lupine, Bienenweide, Raps).

8. Verkehrsflächen:

Oberirdische Stellplatzanlagen sind einzugrünen und mit Bäumen zu gliedern. Pro 10 Stellplätze ist ein großkroniger

Baum zu pflanzen. Grünflächen und Pflanzstreifen sind durch Hochborde gegen Befahren und Beparken zu sichern. Die

Stellplatzflächen sind mit versickerungsfähigem Pflaster zu befestigen, soweit anderweitige wichtige Gründe dem nicht

widersprechen. Die Fahrgassen des Parkplatzes dürfen wegen der besseren und geräuschärmeren Befahrbarkeit mit

Einkaufswagen mit einer Asphaltdecke ausgebaut werden.

9. Dachbegrünung

Die Dachflächen von bauliche Anlagen im Bereich "A" der zeichnerischen Darstellung zum Bebauungsplan sind zu

mind. 75 % zu begrünen. Die Begrünung ist bis zu einer Dachneigung von 10 % als Extensivbegrünung mit einer

strukturstabilen Substratschicht von 8 bis 10 cm auszuführen. Die Umsetzung der Begrünung hat bis spätestens zur

Inbetriebnahme des Gebäudes zu erfolgen.  Ausnahme von der Verpflichtung zu Errichtung eines Gründachs bilden in

den Teilbereich A fallende Teilflächen von baulichen Anlage die bautechnisch dem Teilbereich B zuzuordnen sind.

Diese Teilflächen sind entsprechend der Festsetzung gem. § 7 Nr. 2  der Satzung zu behandeln und zu mind. 75 % mit

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie auszustatten.

10.Begrünung der Lärmschutzwand

Die Lärmschutzwand an der nordwestlichen Planungsgebietsgrenze ist zur Parkplatzseite mit Kletterpflanzen mit dem

Entwicklungsziel einer mindestens 50-%-igen Wandabdeckung zu beranken.

festgesetzte Stellplätze i. S. d. § 8 Nr. 2

der Satzung zum Bebauungsplan für

Betriebspersonal
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